
 

 
 

 

 

 

Protokoll 

 

zur Änderung des Abkommens vom 24. August 2000 

 

zwischen der  

 

Republik Österreich und 

 

der Bundesrepublik Deutschland  

 

 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung  

 

auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

 

in der durch das Protokoll vom 29. Dezember 2010 

 

geänderten Fassung  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



- 2 - 
 

 

Die Republik Österreich 

und 

die Bundesrepublik Deutschland - 

 

von dem Wunsch geleitet, ein Protokoll zur Änderung des Abkommens vom 24. August 2000 

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 

Vermögen in der durch das Protokoll vom 29. Dezember 2010 geänderten Fassung (im 

Folgenden als „Abkommen“ bezeichnet) zu schließen - 

 

sind wie folgt übereingekommen: 

 

 

Artikel I 

 
Der Titel des Abkommens wird wie folgt neu gefasst: 

 

“Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 

Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung“. 

 
 

Artikel II 

 

Die Präambel des Abkommens wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Die Republik Österreich und die Bundesrepublik Deutschland - 

 

von dem Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen durch den Abbau steuerlicher 

Hindernisse zu fördern und ihre Zusammenarbeit auf steuerlichem Gebiet zu festigen, 

 

in der Absicht, in Bezug auf die unter dieses Abkommen fallenden Steuern eine 

Doppelbesteuerung zu beseitigen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung 

durch Steuerverkürzung oder -umgehung (unter anderem durch missbräuchliche Gestaltungen 

mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum 

mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten oder -gebieten ansässigen Personen) zu schaffen - 
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 sind wie folgt übereingekommen:“ 

 

 

Artikel III 

 

Artikel 5 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als 

Betriebsstätten: 

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern 

oder Waren des Unternehmens benutzt werden, 

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 

Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden, 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 

unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden, 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 

Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen, 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 

Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, mehrere 

der unter den Buchstaben a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben,  

 

vorausgesetzt, dass diese Tätigkeit oder im Fall des Buchstaben f die Gesamttätigkeit der festen 

Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt.“ 

 

 

Artikel IV 

 

Artikel 13 Absatz 6 wird aufgehoben. 

 

 

Artikel V 

 

Artikel 15 Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: 
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„(6) Ungeachtet der Absätze 1 bis 3 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die eine 

in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat 

besteuert werden, wenn diese Person 

1. in diesem Vertragsstaat in der Nähe der Grenze ihren Hauptwohnsitz hat und 

2. ihre unselbständige Tätigkeit üblicherweise in der Nähe der Grenze ausübt.“ 

 

 

Artikel VI 

 

1. Dem Artikel 19 Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:  

 

„Sie dürfen für ein Kalenderjahr insgesamt auch dann nur in diesem anderen Vertragsstaat 

besteuert werden, wenn die natürliche Person die Dienste an nicht mehr als zehn Arbeitstagen 

im Kalenderjahr außerhalb dieses Staates leistet.“ 

 

2. Nach Artikel 19 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:  

 

„(1a) Ungeachtet des Absatzes 1 Satz 2 dürfen Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die 

von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften oder einer anderen 

juristischen Person des öffentlichen Rechts dieses Staates an eine im anderen Vertragsstaat 

ansässige natürliche Person für diesem Staat, einer seiner Gebietskörperschaften oder einer 

anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts geleistete Dienste gezahlt werden, nur im 

erstgenannten Staat besteuert werden, wenn die Person  

1. im anderen Staat in der Nähe der Grenze ihren Hauptwohnsitz hat und 

2. ihre Dienste üblicherweise in der Nähe der Grenze leistet, in eine in der Grenzzone des 

erstgenannten Staates gelegene Dienststelle eingegliedert ist und dort ein Arbeitsplatz 

zur Arbeitsausübung zur Verfügung steht.“ 

 

 

Artikel VII 

 

Dem Artikel 23 wird folgender Absatz 3 angefügt:  
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„(3) Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 Buchstabe a gelten nicht für Einkünfte oder 

Vermögen einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, wenn der andere Vertragsstaat 

dieses Abkommen so anwendet, dass er diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der 

Besteuerung ausnimmt oder Artikel 10 Absatz 2 auf diese Einkünfte anwendet.“ 

 

 

Artikel VIII 
 

1. Artikel 28 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(1) Die Bundesrepublik Deutschland vermeidet die Doppelbesteuerung durch 

Steueranrechnung nach Artikel 23 und nicht durch Steuerbefreiung nach dem genannten 

Artikel, wenn sie nach gehöriger Konsultation und vorbehaltlich der Beschränkungen ihres 

innerstaatlichen Rechts der Republik Österreich auf diplomatischem Weg andere Einkünfte 

notifiziert hat, auf die sie diesen Absatz anzuwenden beabsichtigt, um die steuerliche 

Freistellung von Einkünften in beiden Vertragsstaaten oder sonstige Gestaltungen zum 

Missbrauch des Abkommens zu verhindern. Im Fall einer Notifikation nach Satz 1 kann die 

Republik Österreich, vorbehaltlich einer Notifikation auf diplomatischem Weg, die 

Doppelbesteuerung dieser Einkünfte auf Grund dieses Abkommens entsprechend durch 

Steueranrechnung und nicht durch Steuerbefreiung vermeiden. Eine Notifikation nach diesem 

Absatz wird erst ab dem ersten Tag des Kalenderjahrs wirksam, das auf das Jahr folgt, in dem 

die Notifikation übermittelt wurde und alle rechtlichen Voraussetzungen nach dem 

innerstaatlichen Recht des notifizierenden Staates für das Wirksamwerden der Notifikation 

erfüllt sind.“ 

 

2. Dem Artikel 28 werden folgende Absätze 4 bis 7 angefügt:   

 

„(4) Wenn 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat bezieht und 

der erstgenannte Vertragsstaat diese Einkünfte als Einkünfte betrachtet, die einer in einem 

Drittstaat oder -gebiet gelegenen Betriebsstätte des Unternehmens zugerechnet werden können, 

sowie  

b) die Gewinne, die dieser Betriebsstätte zugerechnet werden können, im erstgenannten 

Vertragsstaat von der Steuer befreit sind, 
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gelten die Vergünstigungen dieses Abkommens nicht für Einkünfte, auf die im Drittstaat oder 

-gebiet weniger als 60 vom Hundert der Steuer erhoben wird, die im erstgenannten 

Vertragsstaat von diesen Einkünften erhoben würde, wenn diese Betriebsstätte im 

erstgenannten Vertragsstaat gelegen wäre. In diesem Fall dürfen Einkünfte, für die dieser 

Absatz gilt, ungeachtet der sonstigen Bestimmungen des Abkommens weiterhin nach dem 

innerstaatlichen Recht des anderen Vertragsstaats besteuert werden. 

 

(5) Absatz 4 gilt nicht, wenn die in Absatz 4 beschriebenen Einkünfte aus dem anderen 

Vertragsstaat im Zusammenhang mit einer durch die Betriebsstätte aktiv ausgeübten 

Geschäftstätigkeit bezogen werden oder mit einer solchen Geschäftstätigkeit verbunden sind 

(mit Ausnahme der Vornahme, der Verwaltung oder des bloßen Besitzes von Kapitalanlagen 

für eigene Rechnung des Unternehmens, es sei denn, es handelt sich dabei um Bank-, 

Versicherungs- oder Wertpapiergeschäfte einer Bank, eines Versicherungsunternehmens 

beziehungsweise eines zugelassenen Wertpapierhändlers).  

 

(6) Werden Vergünstigungen nach diesem Abkommen in Bezug auf bestimmte Einkünfte einer 

in einem Vertragsstaat ansässigen Person auf Grund von Absatz 4 versagt, so kann die 

zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats diese Vergünstigungen gleichwohl für diese 

Einkünfte gewähren, wenn diese zuständige Behörde auf einen Antrag dieser ansässigen Person 

hin feststellt, dass die Gewährung dieser Vergünstigungen angesichts der Gründe, aus denen 

diese ansässige Person die Voraussetzungen der Absätze 4 und 5 nicht erfüllt hat, gerechtfertigt 

ist (wie beispielsweise das Bestehen von Verlusten). Die zuständige Behörde des 

Vertragsstaats, bei der eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person nach dem vorstehenden 

Satz einen Antrag gestellt hat, konsultiert die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats, 

bevor sie dem Antrag stattgibt oder ihn ablehnt. 

 

(7) Ungeachtet der übrigen Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergünstigung nach 

dem Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte gewährt, wenn unter 

Berücksichtigung aller maßgeblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt 

ist, dass der Erhalt dieser Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder 

Transaktion war, die unmittelbar oder mittelbar zu dieser Vergünstigung geführt hat, es sei 

denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung dieser Vergünstigung unter diesen 

Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens im 

Einklang steht.“ 
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Artikel IX 

Das Protokoll zum Abkommen wird wie folgt geändert: 

1. Ziffer (8) zu Artikel 15 Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(8) Zu Artikel 15 Absatz 6 und Artikel 19 Absatz 1a 

Der Ausdruck „in der Nähe der Grenze“ umfasst die Gemeinden, deren Gebiet ganz oder 

teilweise in einer Zone von je 30 Kilometern beiderseits der Grenze liegt. Die Tätigkeit 

beziehungsweise der Dienst wird in dieser Zone üblicherweise ausgeübt beziehungsweise 

geleistet, wenn die Person während eines Kalenderjahres höchstens an 45 Arbeitstagen ganz 

oder teilweise außerhalb der Nähe der Grenze tätig wird. Die Tage außerhalb der Zone dürfen 

zudem höchstens 20 vom Hundert der tatsächlichen Arbeitstage im Rahmen des Arbeits- oder 

Dienstverhältnisses beziehungsweise der Arbeits- oder Dienstverhältnisse während eines 

Kalenderjahres betragen.“ 

 

2. Ziffer (13) zu Artikel 26 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(13) Zu Artikel 26 

Ohne vorherige Zustimmung ist eine Verwendung für andere Zwecke im Sinne des Artikels 26 

Absatz 2 Satz 4 dieses Abkommens nur zulässig, wenn sie zur Abwehr einer im Einzelfall 

bestehenden dringenden Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die 

persönliche Freiheit einer Person oder für bedeutende Vermögenswerte erforderlich ist und 

Gefahr im Verzug besteht. In diesem Fall ist die zuständige Behörde unverzüglich um 

nachträgliche Genehmigung der Zweckänderung zu ersuchen. Wird die Genehmigung 

verweigert, ist die weitere Verwendung der personenbezogenen Daten für den anderen Zweck 

unzulässig. Die empfangende Stelle und alle Stellen, die zum Vertragsstaat der empfangenden 

Stelle gehören und personenbezogene Daten für den anderen Zweck von der empfangenden 

Stelle erhalten haben, haben diese personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen. Dies gilt 

jedoch nicht, soweit und solange diese personenbezogenen Daten für den im Abkommen 

bezeichneten Zweck, zu dem sie die übermittelnde Stelle ursprünglich übermittelt hat, weiterhin 

erforderlich sind.“ 
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Artikel X 

 

1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 

möglich ausgetauscht. 

 

2. Dieses Protokoll tritt am Tag des Austauschs der Ratifikationsurkunden in Kraft und ist in 

beiden Vertragsstaaten anzuwenden: 

 

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf die Beträge, die am oder nach dem 1. Januar 

des Kalenderjahrs gezahlt werden, das dem Jahr folgt, in dem das Änderungsprotokoll in 

Kraft getreten ist, 

 

b) bei den übrigen Steuern auf die Steuern, die für Zeiträume ab dem 1. Januar des 

Kalenderjahrs erhoben werden, das auf das Jahr folgt, in dem das Änderungsprotokoll in Kraft 

getreten ist, 

 

c) ungeachtet der Buchstaben a und b im Hinblick auf Artikel V, Artikel VI Ziffer 2 und 

Artikel IX Ziffer 1 ab dem 1. Januar 2024. 

 

3. Dieses Protokoll ist Bestandteil des Abkommens und bleibt ebenso lange in Kraft wie das 

Abkommen selbst. 

 

 

Geschehen zu                             am                    in zwei Urschriften, jede in deutscher Sprache. 

 

 

Für die Republik Österreich    Für die Bundesrepublik Deutschland 

 


